
Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund des Art. 27 Abs. 1
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes – LStVG –
(BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom
08. Dezember 2009 (GVBl S. 604), folgende Verord-
nung:

§ 1 Die Verordnung der Stadt Bamberg über das Ba-
den an bestimmten Orten sowie das Betreten und
Befahren von Eisflächen in der Stadt Bamberg
vom 13.07.1994 (Mitteilungsblatt – Amtsblatt der
Stadt Bamberg – vom 22.07.1994 Nr. 15) zuletzt
geändert durch die Verordnung zur Anpassung
des Ortsrechts der Stadt Bamberg an den Euro
vom 30.11.2001, (Rathaus Journal – Amtsblatt
der Stadt Bamberg – vom 07.12.2001 Sonder-
nummer) wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:
,,§1
Im Stadtgebiet Bamberg ist das Baden in den bei-
den Regnitzarmen, dem Hollergraben, dem Kanal
und den Hafenbecken verboten. Vom Badeverbot
ausgenommen ist die rechte Uferseite des linken
Regnitzarmes in dem durch die Begrenzung in
der Regnitz kenntlich gemachten Bereich, begin-
nend ab der Grundstücksgrenze des Hainbades
flussabwärts bis zum Flusskilometer 5,9.
Der genaue Lageplan über den Beginn und das
Ende der Aufhebungszone des Badeverbotes liegt
dieser Verordnung als Anlage 1 bei und ist Be-
standteil der Verordnung.“

§ 2 Diese Verordnung tritt am 01. Mai 2010 in Kraft.
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Inhaltsübersicht

Ausschreibungen
· Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle, Beschaffung von:

400 Stück 1.100 l Müllgroßbehälter für Restmüll,
50 Stück 770 l Müllgroßbehälter für Restmüll

Bekanntmachung
· Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Bamberg 

über das Baden an bestimmten Orten sowie das 
Betreten und Befahren von Eisflächen in der Stadt Bamberg


